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Einleitung 

Die Europäische Gemeinschaft – heute die Europäische Union – ist nach dem 
berühmten Diktum Walter Hallsteins1 Rechtsgemeinschaft.2 Nicht nur in dem 
Sinne, dass von ihr mannigfaltiges Recht gesetzt wird, sondern vor allem 
dahingehend, dass sie grundlegend dem Recht verpflichtet ist und primär 
durch Recht konstituiert wird.3 Allerdings ist dieses konstituierende Recht – 
die Gründungsverträge, nunmehr in der Fassung des Vertrages von Lissabon 
– anders als das von der Gemeinschaft selbst gesetzte Recht weitgehend ske-
lettartig, wie Verfassungsrecht dies gewöhnlich ist.4 Dennoch ist der Europäi-
sche Gerichtshof (EuGH), und neben ihm seit seiner Errichtung im Jahre 
1989 das Gericht [ursprünglich: Erster Instanz] (EuG), im Vertrag dazu ge-
schaffen, die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung des 
Vertrages zu sichern (Art. 19 EUV, Art. 164 EAGV). Wie Ipsen in seinem 
klassischen Werk zum Europarecht ausführte, hat es ihm von Anfang an ob-
legen, durch rechtsschöpferische Gestaltung aus dem Skelett der Verträge 
eine kraftvolle Rechtsordnung zu machen.5 Damit kommt aber der Recht-
sprechung des EuGH eine besondere Bedeutung zu, die ihr Studium nahelegt. 

Untersuchungen zum EuGH sind zahlreich vorhanden, noch zahlreicher 
sind Untersuchungen zum Europarecht, die sich zentral mit der Rechtspre-
chung des EuGH auseinandersetzen. Im Folgenden soll jedoch ein anderer 
Weg beschritten werden. Gegenstand der Betrachtungen soll der EuGH als 
ein Teilnehmer im juristischen europäischen Diskurs sein. Dabei gilt es zu-
nächst, die Diskurssituation, in der sich der EuGH befindet, zu beschreiben. 

1 Vgl. die Überschrift des dritten Kapitels in Hallstein, Die Europäische Gemeinschaft 
(51979), 51 ff. 

2 Auch der EuGH hat sie ausdrücklich als „Rechtsunion“ bezeichnet, vgl. etwa EuGH 
(GK), Urt. v. 3.10.2013, Rs. C-583/11 – Inuit Taririit Kanatami u.a. / Parlament und Rat, 
eSlg. 2013-I, Rn. 91. 

3 Vgl. auch Grévisse, Abschiedsrede, 147, der auf den „privilegierten Rang des Rechts 
in einem so wenig organischen und so eindeutig aufgrund des Willens errichteten Systems, 
wie es die Gemeinschaft ist“ hinweist. 

4 Vgl. das Diktum Napoleons: „Une constitution doit être courte et obscure“; zitiert 
nach Simon, Rechtsverständlichkeit, Kent D. Lerch (Hg.), Die Sprache des Rechts – Recht 
verstehen, Verständlichkeit, Missverständlichkeit und Unverständlichkeit von Recht 
(2004), 405 (405). 

5 Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht (1972), Rn. 15/23. 
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Hierfür sollen die Kommunikationswege, die den anderen Mitgliedern der 
offenen Gesellschaft der Europarechtsinterpreten6 offen stehen, um mit dem 
EuGH in einen mehr oder weniger unmittelbaren Dialog zu treten, gesichtet 
werden. Aber auch die personellen Verflechtungen zwischen dem EuGH und 
den anderen Teilnehmergruppen sollen zur Sprache kommen, da zu vermuten 
steht, dass sie als Kontext des konkreten Diskurses nicht ohne Relevanz sind: 
ein Richter, Generalanwalt oder wissenschaftlicher Mitarbeiter am EuGH, der 
aus einer nationalen Verwaltung an den EuGH gekommen ist, wird manches 
anders akzentuieren als eine Kollegin, die zuvor in der Gerichtsbarkeit, der 
Hochschule oder im Dienst eines anderen Organs der Union tätig war. Not-
wendig ist darüber hinaus, eine Vorstellung von der internen Kommunika-
tion, vor allem im Kontext der Entscheidung einer konkreten Rechtssache bis 
hin zur Formulierung des Urteils, zu gewinnen. Der Erkenntnis sind hier zwar 
durch das Beratungsgeheimnis Grenzen gesetzt;7 es gibt aber doch relativ 
konsistente Informationen, die es zulassen, ein Bild des Lebens im EuGH 
auch als Außenstehender zu zeichnen. 

In einem weiteren Schritt soll aber die konkrete Interaktion zwischen dem 
EuGH und seiner juristischen Umwelt in den Blick genommen werden. Theo-
retisch sollte sich jedes beliebige Verfahren für eine derartige Untersuchung 
eignen, in dem das gesamte, von der Verfahrensordnung vorgesehene „Pro-
gramm“ absolviert worden ist. Dies ist aber so häufig der Fall, dass entweder 
eine nicht zu bewältigende Masse von Stoff zu bearbeiten, oder eine willkür-
liche Auswahl zu treffen wäre. Um dieses Dilemma zu vermeiden, sollen als 
Untersuchungsgegenstände Verfahren herangezogen werden, in denen aus-
drücklich eine Rechtsprechungsänderung durch den EuGH erfolgt ist oder 
aber zumindest ernsthaft zur Debatte stand. Eine Beschränkung auf ausdrück-
liche Rechtsprechungsänderungen bietet sich nicht nur deshalb an, weil diese 
verhältnismäßig selten vorkommen,8 sondern auch, weil es wegen der vielfa-
chen Deutungsmöglichkeiten gerichtlicher Entscheidungen oft schwierig ist, 
eine stillschweigende Rechtsprechungsänderung festzustellen9 – ein Problem, 

6 Diese Formulierung lehnt sich natürlich an Häberle: Die offene Gesellschaft der Ver-
fassungsinterpreten, JZ 1975, 297–305, an. 

7 Allerdings hat Richter Slynn in seiner Abschiedsrede (Jahresbericht 1992/1994, 96 
(96)) nicht ohne Ironie bemerkt: „Einer der großen Richter unseres Gerichtshofes, Pierre 
Pescatore, hat mir einmal gesagt, die vorliegende Gelegenheit sei die einzige Möglichkeit 
für einen Richter des Gerichtshofes, sich als einzelner zu äußern. Dies trifft in gewissem 
Sinn zu, obwohl ich mir, nach den sehr kenntnisreichen Aufsätzen zu urteilen, die zu 
schreiben einige meiner Kollegen fähig sind, nicht sicher bin, ob es uneingeschränkt zu-
trifft.“ 

8 Vgl. Kähler, Strukturen (2004), 26, der ausdrückliche Rechtsprechungsänderungen in 
weniger als 1,5 % der veröffentlichten höchstrichterlichen Entscheidungen gefunden hat. 

9 Kähler, Strukturen (2004), 51. 
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das durch die häufig dürftigen Begründungen des EuGH10 noch verschärft 
wird.11 Das Auswahlkriterium erscheint auch deshalb sinnvoll, weil in derar-
tigen Fällen eine besondere Intensität des Diskurses zu vermuten ist, die sich 
aus der Tatsache ergeben sollte, dass erstens die zu entscheidende Frage von 
grundsätzlicher oder zumindest erhöhter12 Bedeutung sein dürfte und zwei-
tens die Initiatoren der Debatte von der ausreichenden Qualität ihrer Argu-
mente überzeugt sein müssten, das angesichts der sicherlich nicht leichtfertig 
getroffenen Erstentscheidung vorhandene Beharrungsvermögen des Gerichts-
hofs13 überwinden zu können.  

In exemplarischen Studien werden deshalb jeweils drei Verfahren analy-
siert, die zu Rechtsprechungsänderungen geführt bzw. nicht geführt haben. 
Dabei wird zunächst die rechtliche wie diskursive Ausgangslage des analy-
sierten Verfahrens rekapituliert. Dann werden die verschiedenen Stadien des 
Verfahrens, insbesondere die Schlussanträge, in denen der Gerichtshof je-
weils zur Änderung seiner Rechtsprechung aufgefordert wurde, und die Ent-
scheidung des Gerichtshofs als Elemente des Diskurses beleuchtet. Schließ-
lich wird die Rezeption der Entscheidungen sowohl ausserhalb des Gerichts-
hofs, d. h. vor allem in der Literatur, als auch innerhalb des Gerichtshofs, 
d. h. sowohl von den Spruchkörpern wie auch von den Generalanwälten, 
analysiert. Die ausgewählten Verfahren betreffen dabei fundamentale Fragen 
der Rolle der Organe (Tschernobyl), der Einzelnen (UPA) und der mitglied-
staatlichen Gerichte (Gaston Schul) im Rechtsschutzsystem des Gemein-
schafts- bzw. Unionsrechts, die Funktionsweise der Richtlinie und damit das 
Verhältnis von Unionsrecht und mitgliedstaatlichem Recht (Faccini Dori) 
sowie die Warenverkehrsfreiheit (Keck & Mithouard). Von seiner materiell-
rechtlichen Bedeutung nicht vergleichbar, wird das Verfahren Hag II analy-
siert, weil es der erste Fall der offenen Rechtsprechungsänderung in der Ge-
schichte des Gerichtshofs ist. Bei der Analyse der Literatur liegt ein besonde-
rer Schwerpunkt auf dem Material, das in den Notes des Gerichtshofs zu den 
analysierten Rechtssachen verzeichnet ist bzw. war. 

Auch wenn es in dieser Arbeit nicht um die Kriterien zulässiger, d. h. legi-
timer Rechtsprechungsänderungen geht, erscheint es doch sinnvoll, deren 
rechtlichen Rahmen im Europarecht überblicksartig zu rekapitulieren (Teil 3), 
bevor die exemplarischen Fälle eines erfolgreichen Ringens um eine Recht-
sprechungsänderung (Teil 4) wie auch eines erfolglosen Ringens um eine 
Rechtsprechungsänderung (Teil 5) analysiert werden. In einem abschlie-

10 Cf. Infra Teil 2, Kapitel 2 (Text bei Fn. 1–12). 
11 Vgl. Kähler, Strukturen (2004), 31 f. 
12 Prozesse sind teuer! 
13 Vgl. etwa die Bemerkung von Richter Schiemann, FS Jacobs (2008), 3 (4): „It would 

cause widespread inconvenience and irritation if the Court were to make a practice of 
reversing its earlier judgments.“ 
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ßenden Teil 6 sollen die Probleme des europäischen juristischen Diskurses 
zusammenfassend betrachtet und die Rolle, die der Gerichtshof in ihm spielt, 
und sein Umgang mit ihr und den Diskurspartnern kritisch gewürdigt werden. 

 



 

 
 
 

1. Teil  

Die Diskurssituation  
des Europäischen Gerichtshofs 



 

 
 
 

1. Kapitel 

Die Diskurssituation im Europäischen Gerichtshof 

A. Die Mitglieder des EuGH: Richter und Generalanwälte 

Der EuGH vereint Personen aus inzwischen achtundzwanzig Mitgliedstaaten1 
mit vierundzwanzig Amtssprachen als Richter und Generalanwälte und kann 
von den Bürgern wie auch den Gerichten und Regierungen der Mitgliedstaa-
ten in ihrer jeweiligen Mutter- bzw. Verfahrenssprache angesprochen wer-
den.2 Dennoch ist eine effiziente Arbeit des Richterkollegiums nur dann mög-
lich, wenn eine Sprache alleinige Arbeitssprache im Gerichtshof ist.3 Als 
diese Sprache hat sich frühzeitig das Französische durchgesetzt, das in der 
ursprünglichen Besetzung von drei der sieben Richter als Muttersprache ge-
sprochen wurde.4  

Diese Situation wirft zwei Probleme auf. Als Mitglieder des Gerichtshofs 
eignen sich nur Personen, die über eine hohe aktive sprachliche Kompetenz 
im Französischen verfügen, was in einer Zeit des Rückgangs des Französi-
schen im Fremdsprachenerwerb und der Dominanz des Englischen auch im 
akademischen Kontext fachlich hervorragend qualifizierte Kandidaten aus 
sprachlichen Gründen von der Nominierung ausschließen kann.5 Allerdings 
hat sich bisher noch nicht gezeigt, dass diese Gefahr zur Besetzung des Ge-
richtshofs mit unzureichend qualifizierten Richtern oder Generalanwälten 
geführt hätte.  

Darüber hinaus führt das Französische als Arbeitssprache auch bei sprach-
lich gut gerüsteten, nicht frankophonen Richtern zu Nachteilen gegenüber den 
frankophonen Richtern, denen regelmäßig ein differenzierteres nuancenrei-

1 Zur Zusammensetzung des Gerichtshofs in der Zeit und nach Mitgliedstaaten bzw. 
Stühlen siehe Anhänge 2 und 3. 

2 Art. 29 EuGH VfO. 
3 Mancini / Keeling, ColJEuL 1995, 397 (398); Klinke, Gerichtshof (1989), Rn. 248. 
4 Die Richter Delvaux (Belgien), Rueff (Frankreich) und Hammes (Luxemburg); dane-

ben auch GA Lagrange (Frankreich) sowie der Kanzler van Houtte (Belgien). 
5 Ein hohes fachsprachliches Niveau lässt sich ohne die Grundlage einer hohen allge-

meinsprachlichen aktiven Kompetenz kaum kurzfristig erreichen. Allerdings hat Präsident 
Skouris, Höchste Gerichte an ihren Grenzen (2007), 19 (29), die Dominanz des Französi-
schen in Frage gestellt, da die Verbreitung des Französischen in der Berufsgruppe der das 
Europarecht praktizierenden Juristen seither gesunken ist und mit jeder Erweiterung sinkt. 
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cheres Französisch zur Verfügung steht. Hirsch hat darauf hingewiesen, dass 
dieses Problem nicht überschätzt werden sollte, da die Urteilsberatungen 
schriftlich vorbereitet werden, was den Richtern erlaubt, sowohl bei der Lek-
türe der Auffassungen der anderen Richter als auch bei der Formulierung des 
eigenen Votums die Hilfe eines muttersprachlichen Kabinettmitglieds in 
Anspruch zu nehmen.6 Auch die Entwicklung eines spezifischen „Gerichts-
französisch“ im Laufe der Jahre7 erleichtert den nicht frankophonen Richtern 
die Arbeit in der Fremdsprache. Allerdings hat Schiemann in seiner Ab-
schiedsrede am 8. Oktober 2012 darauf hingewiesen, dass die Abhängigkeit 
von schriftlich vorbereiteten Überlegungen das unparteiische Eingehen auf 
neue Gedanken der anderen Richter in der Beratung erschwert.8 Positiv ist 
dagegen aus dem Kreis der Richter hervorgehoben worden, die eine gemein-
same Arbeitssprache fördere die Herausbildung eines Korpsgeistes, der für 
die effektive Arbeit und das Überleben des Gerichtshofs notwendig sei.9 

Diese Korpsbildung hatte schon Präsident Hammes als wünschenswert an-
gesehen.10 Dahinter steht die Erwartung, die Richter agierten zwar als Reprä-
sentanten ihrer Rechtskulturen,11 aber nicht als Vertreter ihrer Heimatstaa-
ten.12 Der Nutzung dieses den EuGH auszeichnenden Potenzials dient auch 
die Entscheidung, eine Spezialisierung der Berichterstatter zu vermeiden, um 
den gleichgewichtigen Beitrag aller Rechtsordnungen zur Rechtsprechung auf 
allen Rechtsgebieten zu sichern.13 Sie lebt von der kollegialen Arbeitsweise 
in einem Klima gegenseitigen Vertrauens,14 besonders aber von dem bis heute 
wirksamen Bestreben, zu Konsensentscheidungen zu kommen15 und auch im 

6 Hirsch, MDR 1999, 1 (2). 
7 Vgl. dazu McAuliffe, The Oxford Handbook of Language and Law (2012), 200 (203, 

205). 
8 Vgl. auch schon Hopt, RabelsZ 2002, 589 (601): „Man denke aber auch an die derzei-

tige Praxis der internen Arbeit des EuGHs nur auf französisch, was wie Everling offen 
ausspricht, für nicht frankophone Richter die Arbeit wesentlich erschwert. Das is eher zu 
milde ausgedrückt: Verstehen und Mitteilen sind das eine, in schwierigen oder strittigen 
Punkten andere überzeugen, ist das andere …“. 

9 Mancini, IrJEuL 1995, 120 (121) und zusammen mit seinem ehemaligen Referenten 
Keeling, ColJEuL 1995, 397 (398). 

10 EuR 1968, 1 (9). 
11 Jacobs, FS Slynn (2000), 17 (27). 
12 Gegen entgegenstehende Erwartungshaltungen wandte sich Richter Zuleeg explizit in 

seiner Abschiedsrede, Jb 1992/4, 154. 
13 Everling, Entscheidungsinstanz (1983), 137 (141). Vgl. auch unten Tabelle I.2. 
14 Lecourt, FS Kutscher (1981), 261 (264), der zudem betont, alle Mitglieder des Ge-

richtshofs kennten alle Fälle in den relevanten Einzelheiten; dies dürfte sich heute ange-
sichts der wesentlich gestiegenen Zahl von Verfahren bestenfalls auf die wichtigen Verfah-
ren beziehen. 

15 Lecourt, FS Kutscher (1981), 261 (264); vgl. auch die Abschiedsrede Mancinis an 
Due, 160. 
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Dissensfalle die Mindermeinung in den Prozess der Urteilsvorbereitung zu 
integrieren.16 Damit lässt sich die Bildung stabiler Fraktionen innerhalb des 
Gerichtshofs verhindern.17 

Dieses Bild bestätigt sich in den Aussagen zu den zwischenmenschlichen 
Beziehungen der Richter und Generalanwälte, die sich besonders in den Re-
den der Präsidenten und der betroffenen Mitglieder des Gerichtshofs anläss-
lich des Ausscheidens von Richtern und Generalanwälten oder von Todesfäl-
len finden. Ein regelmäßig wiederkehrendes Thema ist die für das Kollegial-
gericht zentrale Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zu gegenseitigem Ver-
ständnis,18 die ständig gewollt und gesucht werde und glücke19 und zu gelin-
gender Kommunikation führe, obwohl jeder zunächst oft ganz anders an die 
Probleme herangeht.20 Die nicht zuletzt auf der Herkunft basierenden Unter-
schiede zwischen den Personen am Gerichtshof werden regelmäßig als be-
fruchtend und nicht als hemmend dargestellt.21 Neben der so betonten berufli-
chen Freundschaft22 bzw. Hochachtung23 taucht außerdem häufig das Thema 
der persönlichen Freundschaft auf, die sich ausweislich der Abschiedsreden 
oft entwickelt hat,24 bis hin zur Charakterisierung des Gerichtshofs als „große 
und herrliche Familie.“25 Hinzu kommen – angesichts der Residenzpflicht der 
Richter und Generalanwälte gem. Art. 14 EuGH Satzg und der Größe Lu-

16 Schintgen, Europäische Gemeinschaftsgerichtsbarkeit, (2000), 101 (117). Dies setzt 
andererseits natürlich loyale Mitarbeit der unterlegenen Richter voraus, wie sie der franzö-
sische Richter Jacques Rueff in seiner Abschiedsrede, FeS 1958-1963, 39, betont und 
wofür Präsident Rodríguez Iglesias Richter Schockweiler in seinem Nachruf, Jb 1996, 118, 
gerühmt hat. 

Ganz anders ist demgegenüber die Situation am Supreme Court der Vereinigten Staaten 
von Amerika, wo das Urteil des Gerichts von der Mehrheit und parallel dazu meist eine 
oder mehrere abweichende Meinungen von der Minderheit ausgearbeitet werden; vgl. 
hierzu Schwartz, Decision (1996), 45. 

17 Sevón, GS Schockweiler (1999), 577 (581). 
18 O’Higgins, Abschiedsrede, 78. 
19 Mertens de Wilmars, Abschiedsrede, 133. 
20 Galmot, Abschiedsrede, 193. 
21 Siehe neben den bereits genannten Strauß, Abschiedsrede, 35 (bzw. EuR 1970, 303 

(306)); Koopmans, Abschiedsrede, 62. 
22 Slynn, Abschiedsrede, 96; vgl. auch Due, Abschiedsrede, 164, der sich für die erfah-

rene „Brüderlichkeit“, und Strauß, Abschiedsrede, 35, der sich für die „kameradschaftliche 
Aufnahme“ bedankt. 

23 O’Higgins, Abschiedsrede, 78. 
24 Mertens de Wilmars, Abschiedsrede, 134; Mackenzie Stuart, Abschiedsrede an 

Bosco, 175; Galmot, Abschiedsrede, 193; O’Higgins, Abschiedsrede, 78; Mischo, Ab-
schiedsrede, 82; Slynn, Abschiedsrede, 96; Due, Abschiedsrede an Grévisse, 139; Diez de 
Velasco, Abschiedsrede, 150; van Gerven, Abschiedsrede, 156; Rodríguez Iglesias, Nach-
ruf auf Schockweiler, 117, 119. 

25 VerLoren van Themaat, Abschiedsrede, 175. 
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xemburgs nicht überraschende – Hinweise auf Begegnungen in der Freizeit 
und freundschaftliche Zusammenkünfte mit den Ehegatten.26 

Insgesamt ergibt sich daraus das Bild eines Kollegiums, dessen Mitglieder 
auf der Basis der gemeinsamen Überzeugung von der Richtigkeit und Wich-
tigkeit der europäischen Integration über die gemeinsame Aufgabe und den 
gegenseitigen Respekt zu einem homogenen Sozialkörper zusammen-
wachsen, dem die Vermeidung von Fraktionenbildung und das Streben nach 
weitestgehenden Konsensentscheidungen natürlich erscheint. 

Der Gerichtshof ist sich allerdings der potenziellen Loyalitätskonflikte 
bewusst und bestimmte daher ursprünglich den „nationalen“ Richter zum 
Berichterstatter in Vorabentscheidungsverfahren, während dies in streitigen 
Verfahren vermieden wurde.27 Allerdings ist auch bei Vorabentscheidungs-

26 So explizit für das EuG dessen Präsident da Cruz Vilaça, Abschiedsrede 1995, 148; 
in die gleiche Richtung Mackenzie Stuart, Abschiedsrede an O’Keeffe, 151, und Koop-
mans, Abschiedsrede an Mackenzie Stuart, 201. 

27 Rozès, „Independence“ (1985), 501 (503); Due, FS Everling (1995), 273 (275 f.). 
Bisher gab es drei Entscheidungen des EuGH, in denen der Berichterstatter aus dem Mit-
gliedstaat kam, gegen den sich das Vertragsverletzungsverfahren richtete: EuGH, 
12.10.1982, Rs. 149/81 – Kommission / Luxemburg, Slg. 1982, 3565; EuGH, 17.09.1987, 
Rs. 412/85, – Kommission / Deutschland, Slg. 1987, 3503; EuGH, 02.08.1993, Rs.  
C-355/90 – Kommission / Spanien, Slg. 1993, I-4221. Daneben ist auf die Rs. 276/86 zu 
verweisen, die eine unzulässige Direktklage einer natürlichen Person gegen die Bundesre-
publik Deutschland vor dem EuGH betraf, in der Berichterstatter und Generalanwalt aus 
Deutschland kamen, vgl. EuGH, B. v. 17.12. 1986, Slg. 1986, 3875 – Belkacem / Deutsch-
land. Ansonsten gibt es ein Vertragsvletzungsverfahren und eine Nichtigkeitsklage, die im 
Register gestrichen wurden (Rs. 14/86, Kommission / Deutschland, Rs. 17/86, Niederlande 
/ EP). Auch die Befassung des „nationalen“ Generalanwalts ist äußerst selten: GA Léger 
war in der Rs. C-223/96, Kommission / Frankreich (Urt. v. 5.6.1997, Slg. 1997, I-3201) 
aktiv und ebenso in der Rs. 220/99, Kommission / Frankreich (Urt. v. 11.9.2001, Slg. 
2001, I5831), wofür er allerdings wegen ihrer Verbindung mit den ebenfalls die Umset-
zung der Habitatrichtlinie betreffenden früheren Sachen Rs. 67/99, Kommission / Irland 
(Urt. v. 11.9.2001, Slg. 2001, I-5757) und Rs. 71/99, Kommission / Deutschland (Urt. v. 
11.9.2001, Slg. 2001, I-5811) zuständig geworden sein dürfte. GA Ruiz-Jarabo Colomer 
war in Rs. C-463/00, Kommission / Spanien (Urt. v. 13.5.2003, Slg. 2003, I-4581) aktiv, 
wo er erfolglos das spanische Gesetz über „golden shares“ verteidigte (SchlA v. 6.2.2003, 
Slg. 2003, I-4584). GA Mazák war in Rs. C-253/09, Kommission / Ungarn (Urt. v. 
1.12.2011, Slg. 2011, I-12391) aktiv. GA Jääskinen war die Rs. C-74/11, Kommission / 
Finnland (Urt. v. 25.4.2013, eSlg. 2013-I-Info) zugewiesen, die jedoch ohne Schlussanträ-
ge entschieden wurde. Mehrere Sachen wurden gestrichen (Rs. 277/86, Kommission / 
Belgien; Rs. C-311/98, Kommission / Spanien; Rs. C-418/99, Kommission / Italien;  
Rs. C-408/00, Kommission / Deutschland). Als es nur zwei Generalanwälte gab, wurden 
ihnen gelegentlich Verfahren zugeteilt, in denen ihre Heimatstaaten als Kläger auftraten 
(GA Lagrange Rs. 1/54, Französische Republik gegen Hohe Behörde der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl., Urt. v. 21.12.1954, Slg. 1954, 7; GA Roemer Rs. 24/62 
– Deutschland / Kommission der EWG, Urt. v. 4.7.1963, Slg. 1963, 143, Rs. 34/62, Deut-
schland / Kommission der EWG, Urt. v. 15.7.1963, Slg. 1963, 289, Rs. 52/65, Deutschland 
 


